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Grundregeln:     

- Nur symptomfrei an den Skitag 

- Maskentragpflicht für Personen ab 12 Jahre 

- 3G-Regel für Personen ab 16 Jahre 

- Abstandhalten (mindestens 1,5 m) 

- Gründlich Hände waschen 

- Ins Taschentuch oder in die Armbeuge husten oder niesen 

- Contact Tracing gewährleistet durch Präsenzliste (Anmeldungen) 

- Die Hauptleitung (Robi / Mige) nimmt sich das Recht vor, den Skitag kurzfristig 

absagen zu können (innert Tagesfrist) 

 

Verladeplatz am Bahnhof Bonstetten: 

- Verladen des Skimaterials wie gehabt gemäss Anweisungen Carchauffeur unter 

Berücksichtigung der geltenden Schutzmassnahmen 

 

Carfahrt: 

- Maskentragpflicht für alle Personen 

- Überprüfung Covid-Zertifikat für Personen ab 16 Jahre beim Betreten des Cars 

- Nur Teilnehmer*innen betreten den Car 

- Hände-Desinfektionsstationen bei den Eingängen vorhanden 

- Toilettenbenutzung möglich 

- Verpflegung im Car möglich 

- Anreise der Leiter*innen kann auch individuell erfolgen 

 

Ankunft im Skigebiet: 

- Besammlung in der vordefinierten Skigruppe beim zuständigen Leiter*in ausserhalb 

des Cars 

- Skimaterial wird wie gehabt durch Carchauffeur bzw. Leiterteam unter 

Berücksichtigung der geltenden Schutzmassnahmen ausgeladen und ausserhalb 

deponiert  

- Verantwortung der gruppenweisen Einhaltung der Massnahmen liegt beim 

zuständigen Leiter*in 

 

Benutzung Seilbahnen: 

- Maskentragpflicht ab 12 Jahre in allen geschlossenen Fahrzeugen der 

Transportanlagen sowie beim Anstehen im Innenbereich (Abstand von 1,5 m 

einhalten) gemäss Schutzkonzept der Seilbahnen 

- Verantwortung der gruppenweisen Einhaltung der Massnahmen liegt beim 

zuständigen Leiter*in 

 



 
 

 

 

 

 

Auf der Piste: 

- Es gelten die allgemeinen Schutzmassnahmen (Maskenpflicht ab 12 Jahre) 

- Keine Maskenpflicht, sofern genügend Abstand 

- Verantwortung der gruppenweisen Einhaltung der Massnahmen liegt beim 

zuständigen Leiter*in 

 

Verpflegung: 

- Gemäss Schutzkonzept des entsprechenden Restaurationsbetriebes 

- Maskentragpflicht ab 12 Jahre 

- Zertifikatspflicht für Personen ab 16 Jahre 

- Evtl. reservierter Essbereich für Ski-Club vorhanden 

- Es werden keine Esswaren und Getränke unter den Teilnehmern ausgetauscht 

- Verantwortung der gruppenweisen Einhaltung der Massnahmen liegt beim 

zuständigen Leiter*in 

 

Zur Schutzmaske: 

- Wir empfehlen, sich einen zertifizierten Halsschlauch (mit integriertem Filter) zu 

beschaffen. Dieser erleichtert den Umgang mit den Schutzmassnahmen im 

Skigebiet. 

- Im Weiteren müssen alle Teilnehmer eine übliche Schutzmaske für die Anreise bzw. 

für das Restaurant mitbringen. 

 

Dispensation der Maskentragpflicht: 

- Personen mit einer ärztlich bescheinigten Dispensation sind von der 

Maskentragpflicht befreit. Diese Personen sind dem Corona-Beauftragten (Mige) vor 

dem Anlass bekanntzugeben sowie eine Kopie der Bescheinigung per Mail 

zukommen zu lassen. 

 

Vorgehen bei Symptomen: 

(Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Atembeschwerden, Geruchs- und Geschmacksstörungen) 

- Meldung an Hauptleitung durch Eltern / Teilnehmer 

- Meldung an kantonale Behörde durch Hauptleitung 

- Kantonale Behörde entscheidet über das weitere Vorgehen 

- Information durch Hauptleitung an Eltern / Teilnehmer 

- Bei Symptomen während Anlass wird Teilnehmer isoliert, durch Hauptleitung betreut 

und muss von Eltern abgeholt werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Schutzkonzept basiert auf den geltenden Covid-19-Massnahmen vom BAG, dem aktuellen 

Schutzkonzept von Swiss-Ski sowie Seilbahnen Schweiz. 
 


